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Externe Stellenausschreibung 
Reg.-Nr. 4-1608/18-H 
 
An der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Philosophischen Fakultät I, Institut für Politikwissenschaft und 
Japanologie, ist zum 18.04.2018 die im Rahmen einer Mutterschutz- und Elternzeitvertretung befristete Stelle 
einer/eines 
 

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin / Mitarbeiters 
 
zu besetzen.  
 
Teilzeitbeschäftigung: 50 % 
 
Die Vergütung erfolgt je nach Aufgabenübertragung und Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen bis zur 
Entgeltgruppe 13 TV-L. 
 
Voraussetzungen: 
 Mindestens ein guter Hochschulabschluss im politikwissenschaftlichem Schwerpunkt 
 Sehr gute Kenntnisse der Politischen Theorie und Ideengeschichte, inklusive Politischer Philosophie 
 Lehrerfahrungen sowie didaktische und organisatorische Fähigkeiten sind erforderlich 
 Sehr gute Englischkenntnisse 
 
Arbeitsaufgaben: 
 Durchführung von  Lehrveranstaltungen gemäß LVVO - LSA mit thematischem Schwerpunkt in der 

Politischen Theorie und Ideengeschichte 
 Sprechstunden, inklusive Beratung bei der Organisation des BA-Studiums 
 Mitwirkung bei Prüfungen und Übernahme von Korrekturaufgaben 
 Mitarbeit in der Selbstverwaltung 
 
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt 
berücksichtigt. Frauen werden nachdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. 
 
Nähere Auskünfte erhalten Sie von Prof. Dr. Harald Bluhm, Tel.: 0345 55-24210,  
E-Mail: harald.bluhm@politik.uni-halle.de. 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe der Reg.-Nr. 4-1608/18-H mit den üblichen Unterlagen 
bis zum 07.03.2018 an die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Philosophische Fakultät I,  
Institut für Politikwissenschaft und Japanologie, Prof. Dr. Harald Bluhm, 06099 Halle (Saale). 
 
Die Ausschreibung erfolgt unter Vorbehalt eventueller haushaltsrechtlicher Restriktionen.  
 
Bewerbungskosten werden von der Martin-Luther-Universität nicht erstattet. Bewerbungsunterlagen werden 
nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt wurde. 
 
Eine elektronische Bewerbung ist möglich. 
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